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• Die vier Kernforderungen des britischen Premierministers Cameron an die EU passen nicht zu-

sammen. 

• David Cameron ist bei seinem Versuch, einen Austritt Großbritanniens aus der EU zu verhindern, 

indem er mehr Subsidiarität in Europa fordert, nur Erfolg zu wünschen. Denn ein Brexit könnte 

anders als ein Grexit wirklich zum Scheitern von Europa führen.  

• Zu bezweifeln ist jedoch, daß es Cameron in wenigen Wochen gelingen wird, mehr Subsidiarität 

in der EU durchzusetzen. 

 

Am Dienstag dieser Woche hat der britische 

Premierminister David Cameron vier Kern-

forderungen an die Europäische Union gestellt. 

Erstens sollen EU-Staaten, die nicht dem Euro-

raum angehören, nicht gegenüber den Eurolän-

dern benachteiligt und nicht für die Stabilisie-

rungskosten des Euro herangezogen werden. 

Zweitens lehnt die britische Regierung das poli-

tische Integrationsziel einer immer engeren 

Union ab. Die nationalen Parlamente sollen 

mehr Mitentscheidungs- und Vetorechte bei der 

EU-Gesetzgebung bekommen. Drittens müsse 

die EU wettbewerbsfähiger werden. Und vier-

tens will Cameron den Zuzug von Arbeitskräften 

aus neuen EU-Ländern nach Großbritannien 

dahingehend beschränken, daß ein Zuzug erst 

dann möglich sein soll, wenn sich das ökonomi-

sche Niveau der Herkunftsländer dem Großbri-

tanniens angenähert habe. 

 

Während die letzte Forderung einen klaren 

Bruch mit einer der vier europäischen Grund-

freiheiten aus den Römischen Verträgen dar-

stellt, der Personenfreizügigkeit, - notabene für 

EU-Bürger, so könnten die drei anderen Kern-

forderungen bei hinreichender Konkretisierung 

durchaus geeignet sein, Recht und Freiheit in 

der EU aufzuhelfen. 

 

Aber auch von einem strategischen Standpunkt 

aus passen die vier Kernforderungen von Came-

ron nicht recht zusammen. Während er für die 

ersten drei Forderungen gerade die neuen EU-

Länder, die Mittel- und Osteuropäer, als Mit-

streiter gewinnen könnte, weil von diesen oh-

nehin ein wachsender Reformdruck auf die von 

Deutschland und Frankreich dominierte EU aus-

geht, stößt Cameron mit seiner vierten Forde-

rung gerade diese potentiellen Mitstreiter kräf-

tig vor den Kopf.  
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Oder ist diese vierte Forderung von vornherein 

nur Verhandlungsmasse, welche der innenpoli-

tischen Lage in Großbritannien geschuldet ist? 

Soll diese Forderung in den nächsten fünf Wo-

chen unter großem öffentlichen Wehklagen 

sowieso für einen Kompromiß mit der EU geop-

fert werden, der ein Entgegenkommen bei den 

ersten drei Forderungen beinhalten wird? Sind 

die ersten drei Forderungen so schwammig 

formuliert, damit ein Scheitern eines Kompro-

misses von vornherein unwahrscheinlich wird? 

 

David Cameron ist bei seinem Versuch, einen 

Austritt Großbritanniens aus der EU zu verhin-

dern, indem er mehr Subsidiarität in Europa 

fordert, nur Erfolg zu wünschen. Vielleicht las-

sen sich die britischen Bürger durch ein konfö-

deraleres Europa davon abhalten, für einen 

Austritt Großbritanniens aus der EU zu stim-

men. Denn ein Brexit könnte anders als ein 

Grexit wirklich zum Scheitern von Europa füh-

ren.  

 

Zu bezweifeln ist jedoch, daß es Cameron in 

wenigen Wochen gelingen wird, mehr Subsidia-

rität in der EU durchzusetzen. Die ständigen 

Forderungen von Frankreich und Italien nach 

Einrichtung einer europäischen Wirtschaftsre-

gierung weisen in eine andere Richtung. Ein 

Brexit würde die Errichtung einer europäischen 

Wirtschaftsregierung sogar erleichtern, weil sich 

der größte Widersacher gegen derartige Zentra-

lisierungsprojekte, die sich immer auch auf die 

Nicht-Euroländer auswirken, aus dem Macht-

spiel ver-abschiedet hat.  

 

Das dürfte Cameron klar sein. Und ihm dürfte 

auch klar sein, daß er durch drei seiner vier 

Kernforderungen und die anstehenden Ver-

handlungen mit der EU nur eine Entwicklung in 

Richtung eines konföderaleren Europas an-

schieben kann.  

 

Diese potentielle Entwicklung wird aber nur 

dann zum Erfolg führen, wenn es gerade nicht 

zum Brexit kommt. Cameron muß deshalb das 

politische Kunststück gelingen, mit dem Brexit 

zu drohen, um eine Entwicklung anzustoßen, die 

nur gelingen kann, wenn der Brexit nicht Wirk-

lichkeit wird. Und die britische Bevölkerung 

muß dieses Spiel mitspielen. Sie muß den Ver-

such und das Bemühen bereits für das fertige 

Bild halten. 

 

Sobald die Briten aufgrund dieser Imagination 

für den Verbleib Großbritanniens in der EU beim 

Referendum gestimmt haben, fällt das erhöhte 

Druckmittel für die gewünschte Entwicklung 

aber sofort weg. Der Einfluß innerhalb der EU 

reduziert sich nach der Abstimmung wieder auf 

das Niveau von vor der Abstimmungsankündi-

gung. 

 

Cameron spielt das gefährliche „Brexit-Spiel“ 

also wohl nur, um innenpolitisch in Großbritan-

nien und in seiner konservativen Partei zu über-

leben, was durch seine Taktik indes überhaupt 

nicht gesichert ist. Er könnte sich gerade zu 

Tode taktieren. Würde es ihm ernsthaft um eine 

nachhaltige Entwicklung hin zu einem Europa 

mit mehr Subsidiarität gehen, müßte er im 

Rahmen einer langfristigen und stimmigen Au-

ßenpolitik tragfähige Allianzen mit anderen EU-

Ländern geschmiedet und mindestens Sperrmi-

noritäten aufgebaut haben, die einen erhöhten 

Verhandlungsdruck über einen längeren Zeit-

raum aufrechtzuerhalten in der Lage sind.  

 

Da Frankreich und Italien im Schmieden solcher 

Allianzen erfolgreicher sind und Deutschland 

sich nur selten traut, seine eigenen Interessen 

zu vertreten, ist die zunehmende Zentralisie-

rung und Planwirtschaft in Europa nicht ver-

wunderlich. Kommt es aber  zum Brexit, wird 

sich dieser Sog enorm verstärken. 
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